
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 14. Januar 2014 

 
 Nr. 2014/57   
 KR.Nr. SGB 188/2013 PB 21 

Legislaturplan 2013-2017 und Vollzugskontrolle zum Legislaturplan 2009-2013 

Stellungnahme des Regierungsrates zum Antrag der SVP vom 28. November 2013 

(BJD01) 

  

1. Antragstext 

B.1.6.1 Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr optimieren 

– Der erste Satz soll neu so lauten: „Der gesamte Verkehr, ÖV und Privatverkehr soll 
optimiert werden.“ 

– Priorität: Von 2 auf 1 erhöhen. 

2. Begründung (Antragstext) 

3. Stellungnahme des Regierungsrates 

Die Erläuterungen zum politischen Handlungsziel B.1.6.2 (Grossräumige Verkehrsplanung) deckt 
den Antrag der Fraktion SVP ab. Das Handlungsziel B 1.6.1 (Anteil des öffentlichen Verkehrs am 
Gesamtverkehr optimieren) muss deshalb nicht umformuliert werden. 

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass nach Artikel 73 Absatz 1 Kantonsverfassung (KV; 
BGS 111.1) der Kantonsrat den Legislaturplan behandelt und davon Kenntnis nimmt. Gemäss 
Absatz 2 kann der Kantonsrat mit einem Planungsbeschluss den Regierungsrat beauftragen, ei-
ne Staatsaufgabe in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. 

Eingaben als Planungsbeschlüsse, welche die Priorisierung der Ziele und Planungsabsichten der 
regierungsrätlichen Legislaturplanung abändern wollen, setzen keine neuen Schwerpunkte, 
sondern beabsichtigen lediglich eine Änderung der zeitlichen Umsetzung eines bereits vom Re-
gierungsrat festgesetzten Legislaturzieles. Mit anderen Worten: Es werden damit keine strategi-
schen Schwerpunkte gesetzt, vielmehr wird mit solchen Planungsbeschlüssen in den operativen 
Aufgabenbereich des Regierungsrates eingegriffen, weshalb wir diese als unzulässig, zumindest 
aber bei einer allfälligen Überweisung als nicht verbindlich erachten. 

Zudem ist der Legislaturplan in enger Abstimmung mit dem Massnahmenplan 2014 erarbeitet 
worden. Mit Blick auf das prioritäre Ziel, den strukturell begründeten Fehlbetrag in der Staats-
rechnung zu sanieren, wurden alle Handlungsziele mit der Priorität 2 versehen. 
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4. Antrag des Regierungsrates 

Nichterheblicherklärung. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

 

Vorberatende Kommission 

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Bau- und Justizdepartement (alb) 
Bau- und Justizdepartement (br) 
Amt für Verkehr und Tiefbau (2) 
Aktuarin UMBAWIKO (ste) 
Parlamentsdienste 
Traktandenliste Kantonsrat 


